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1. AsylG 2005 § 5 heute

2. AsylG 2005 § 5 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

3. AsylG 2005 § 5 gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

4. AsylG 2005 § 5 gültig von 01.01.2006 bis 30.06.2008

Rechtssatz

Der EuGH legt in seinem Urteil vom 16. Februar 2017, C.K. u.a. gegen Slowenien, C-578/16 PPU, klar, dass es den

Behörden des Mitgliedstaats, der die Überstellung vorzunehmen hat, und gegebenenfalls dessen Gerichten obliegt,

alle ernsthaften Zweifel hinsichtlich der Auswirkung der Überstellung auf den Gesundheitszustand des BetroFenen zu

beseitigen, indem sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treFen, damit seine Überstellung unter Bedingungen

stattHndet, die es ermöglichen, seinen Gesundheitszustand in angemessener und hinreichender Weise zu schützen.

Sofern diese Vorsichtsmaßnahmen in Anbetracht der besonderen Schwere der Beeinträchtigung des betreFenden

Asylbewerbers nicht ausreichen, um sicherzustellen, dass seine Überstellung nicht mit der tatsächlichen Gefahr einer

wesentlichen und unumkehrbaren Verschlechterung seines Gesundheitszustands verbunden sein wird, obliegt es den

Behörden des betreFenden Mitgliedstaats, die Durchführung seiner Überstellung auszusetzen, solange er aufgrund

seines Zustands nicht überstellungsfähig ist. Gegebenenfalls, wenn sich herausstellt, dass nicht mit einer kurzfristigen

Besserung des Gesundheitszustands des betreFenden Asylbewerbers zu rechnen ist oder dass bei einer langfristigen

Aussetzung des Verfahrens die Gefahr der Verschlechterung seines Zustands bestünde, kann der ersuchende

Mitgliedstaat beschließen, den Antrag des Asylbewerbers in Anwendung der in Art. 17 Abs. 1 der Dublin-III-VO

vorgesehenen "Ermessensklausel" selbst zu prüfen.Der EuGH legt in seinem Urteil vom 16. Februar 2017, C.K. u.a.
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gegen Slowenien, C-578/16 PPU, klar, dass es den Behörden des Mitgliedstaats, der die Überstellung vorzunehmen

hat, und gegebenenfalls dessen Gerichten obliegt, alle ernsthaften Zweifel hinsichtlich der Auswirkung der

Überstellung auf den Gesundheitszustand des BetroFenen zu beseitigen, indem sie die erforderlichen

Vorsichtsmaßnahmen treFen, damit seine Überstellung unter Bedingungen stattHndet, die es ermöglichen, seinen

Gesundheitszustand in angemessener und hinreichender Weise zu schützen. Sofern diese Vorsichtsmaßnahmen in

Anbetracht der besonderen Schwere der Beeinträchtigung des betreFenden Asylbewerbers nicht ausreichen, um

sicherzustellen, dass seine Überstellung nicht mit der tatsächlichen Gefahr einer wesentlichen und unumkehrbaren

Verschlechterung seines Gesundheitszustands verbunden sein wird, obliegt es den Behörden des betreFenden

Mitgliedstaats, die Durchführung seiner Überstellung auszusetzen, solange er aufgrund seines Zustands nicht

überstellungsfähig ist. Gegebenenfalls, wenn sich herausstellt, dass nicht mit einer kurzfristigen Besserung des

Gesundheitszustands des betreFenden Asylbewerbers zu rechnen ist oder dass bei einer langfristigen Aussetzung des

Verfahrens die Gefahr der Verschlechterung seines Zustands bestünde, kann der ersuchende Mitgliedstaat

beschließen, den Antrag des Asylbewerbers in Anwendung der in Artikel 17, Absatz eins, der Dublin-III-VO

vorgesehenen "Ermessensklausel" selbst zu prüfen.
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